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Bund.
Forstwirtschaftliche Zentralstelle. Der leitende Ausschuß hat an

Stelle von Forstingenieur A. So?«-#?«'??, der die Stadtforstverwaltung
von Neuenburg übernimmt, Forstingenieur Step/mra Rawer zum Adjunk-
ten der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle gewählt, der bisher bei der
Sektion Holz in Bern tätig war.

Kantone
Bern. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat über die Abände-

rung des Forstdienstes einen Beschluß erlassen, der folgendes bestimmt:
1. Der Regierungsratsbeschluß vom 20. September 1935 betreffend

Führung der Geschäfte des Forstkreises X wird aufgehoben.
2. In Abänderung der Verordnung vom 2. Dezember 1905 über die

Organisation des Forstdienstes im Kanton Bern gehören zum Forst-
kreis X : Langenthal, die Amtsbezirke Aarwangen und Wangen, mit
Einschluß der Gemeinden Eriswil, Huttwil, Dürrenroth, Wyßachen und
Walterswil des Amtsbezirkes Trachselwald.

Dementsprechend umfaßt der Fortskreis VI : Emmental, die Amts-
bezirke Trachselwald und Signau, ohne die Gemeinden Eriswil, Hütt-
wil, Dürrenroth, Wyßachen, Walterswil und Röthenbach.

3. Der Forstkreis X, Langenthal, wird von einem Kreisoberförster
v erwaltet.

— Herr Frite vow FrfocA, Forstmeister des Mittellandes, tritt im
Frühjahr 1944 in den Ruhestand. Als Nachfolger wählte der Regie-
rungsrat Herrn Fra»2 FaraMawser, bisher Kreisoberförster in Bern.

Luzern. Zum II. Adjunkten beim kantonalen Oberforstamt wurde,
mit Amtsantritt auf 1. Januar 1944 gewählt : Forstadjunkt BerwÄarc?
PoM, von Orselina (Tessin).

Baustoff Holz und Gesetzgebung. (Vergleichende Betrachtungen über die
Gesetzgebung und ihre Beziehungen zum Baustoff Holz.) Bearbeitet im
Auftrag der LIGNUM von G. //«wgr, Stadtbaumeister, und P. Lwfe,
Architekt, Schaffhausen.

Eine Zusammenstellung kantonaler und städtischer Bauvorschriften,
soweit sie sich auf den Baustoff Holz beziehen, war ursprünglich auf die
Schweizerische Landesausstellung Zürich, 1939, hin geplant. Unter den Um-
ständen, die den Druck verzögert haben, stehen die Schwierigkeiten einer
genießbaren Darstellung des trockenen Stoffes nicht an letzter Stelle,
Schwierigkeiten, die schließlich durch Heranziehung eines geschickten
Graphikers überwunden werden konnten.


	Forstliche Nachrichten

